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RINKE TREUHAND GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft 

Verbunden mit der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 
und als Mitglied von ETL GLOBAL in über 50 Ländern weltweit vertreten.

Verehrte Mandantinnen und Mandanten, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir – die RINKE Treuhand GmbH – unterstützen seit vielen Jahren japanische 
Unternehmen, die z. B. einen Markteintritt in Deutschland planen und natürlich 
auch solche, die weitere Beratung suchen. Verbunden mit der ETL AG sind wir 
auch mit dem internationalen Beraternetzwerk von ETL GLOBAL vernetzt. 
Unsere Mandanten betreuen wir mit einem interdisziplinären Team aus aktuell 
157 qualifizierten Fachleuten in Wuppertal, Düsseldorf und Riesa.  

Mit unserem Japan-Desk bieten wir in Deutschland angesiedelten japanischen 
Unternehmen sowie in Deutschland lebenden japanischen Privatpersonen 
kompetente und umfassende Unterstützung in den Bereichen Steuerberatung, 
Unternehmensberatung, Rechnungswesen und Personalwirtschaft. Dabei 
nimmt unsere japanische Muttersprachlerin und Koordinatorin – Frau Mika 
Tanaka – Ihre Anfragen entgegen und leitet diese direkt an mich weiter. 
Unsere vielfältigen Leistungen im Bereich ‚RINKE Japan-Desk‘ erbringen wir in 
japanischer und/oder englischer Sprache. 

In Deutschland sind wir sehr gut mit der Japanischen Handelskammer zu 
Düsseldorf e.V., dem Deutschen Japanischen Wirtschaftskreis (DJW) und mit 
der Japanischen Außenhandelszentrale (JETRO) vernetzt. 

Sie können uns auf Japanisch, Englisch und auf Deutsch kontaktieren. Wir 
freuen uns auf Ihre Anfragen. Infos unter www.rinke-japan.de. 

Mit freundlichen Grüßen im Namen des gesamten RINKE-Teams 

 

StB Stephan Schmacks 
Geschäftsführer



  5      BFH-Urteil vom 15.11.2022 VII R 55/20. 

  6      Beschluss vom 08.07.2021 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 2422/17 
(BVerfGE 158, 282). 

  7      Zur Frage der Verfassungswidrigkeit ist ein weiteres 
Revisionsverfahren vor dem BFH anhängig (Az.: X R 30/21). 

  8      FG Münster vom 08.03.2023 6 K 2094/22 E; FG Düsseldorf vom 
24.01.2023 12 V 1597/22 A; FG München vom 07.09.2022 
15 K 358/22.

  9      BGBl 2021 I S. 3436. 

10      Siehe §§ 705 ff. BGB. 

11      Siehe Abschn. 18.11 Abs. 4 UStAE sowie das aktuelle Verzeichnis 
der Länder mit Gegenseitigkeit (BMF-Schreiben vom 09.11.2022 
– III C 3 – S 7359/19/10005, BStBl 2022 I S. 1585).
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1     HÖHE DER SÄUMNISZUSCHLÄGE UND AUSSETZUNGSZINSEN  
RECHTMÄSSIG? 

Bei nicht rechtzeitiger Zahlung von Steuern 
werden Säumniszuschläge fällig. Diese betragen 1 % 
pro angefangenen Monat für den auf den nächsten 
durch 50 Euro teilbaren abgerundeten fälligen Steuer-
betrag (§ 240 Abs. 1 AO). Dies entspricht einem Jah-
reszinssatz von 12 % und ist insbesondere in einer 
Niedrigzinsperiode relativ hoch. 

Der Bundesfinanzhof 5 hat hier allerdings keinen 
unmittelbaren Zusammenhang gesehen, da die Säum-
niszuschläge in erster Linie dazu dienen, pünktliche 
Steuerzahlungen zu gewährleisten, und der Charak-
ter als Zins dahinter zurücktritt. Letztlich hat es der 
Steuerzahler in der Hand, Säumniszuschläge durch 
pünktliche Zahlungen zu vermeiden. Die Höhe der 
Säumniszuschläge wird daher vom Bundesfinanz-
hof als rechtmäßig angesehen. 

Die Funktion der Säumniszuschläge ist insofern 
auch nicht mit der von sog. Steuerzinsen nach § 233a 
AO vergleichbar. Diese sind als Folge einer Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts 6 von 0,5 % (ab 
dem 01.01.2019) auf 0,15 % pro Monat herab-
gesetzt worden. Fraglich bleibt damit, ob der Zinssatz 
von 0,5 % pro Monat für Stundungs-, Hinterzieh-
ungs- und Aussetzungszinsen (§§ 234, 235 und  
237 AO) ab 2019 noch rechtmäßig ist. Dazu hatte 
sich das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich 
nicht geäußert.7 

Für Aussetzungszinsen, die auf Antrag bei 
Aufschieben der Fälligkeit von durch Einspruch ange-
fochtenen Steuerbeträgen anfallen, haben Finanz-
gerichte 8 die Rechtmäßigkeit bejaht. Die weitere 
Entwicklung bleibt allerdings abzuwarten. 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Perso-
nengesellschaftsrechts (MoPeG) 9, das am 01.01.2024 
in Kraft tritt, werden insbesondere zahlreiche Rege-
lungen zur Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ge-
ändert bzw. erstmalig in das Bürgerliche Gesetzbuch 
aufgenommen.10 Die wichtigsten Neuerungen sind: 

– Differenzierung zwischen rechtsfähiger 
(Außen-)GbR und nicht rechtsfähiger  
(Innen-)GbR im Bürgerlichen Gesetzbuch; 

– Errichtung eines Gesellschaftsregisters, in das 
sich die rechtsfähige GbR eintragen lassen kann; 
z. B. für den Erwerb oder die Veräußerung von 
GmbH-Beteiligungen oder Grundstücken ist die 
Eintragung in das neue Register verpflichtend; 

– Aufgabe des Gesamthandsprinzips: Das 
Gesellschaftsvermögen wird nicht mehr den 
Gesellschaftern zur gesamten Hand zugewiesen, 

sondern unmittelbar der Gesellschaft; damit 
sind aus einem Titel gegen die GbR Zwangsvoll-
streckungen nur noch gegen die Gesellschaft 
möglich. Für die Inanspruchnahme der Gesell-
schafter ist ein gesonderter Titel erforderlich. 

– Die Beteiligung an Gewinn und Verlust sowie 
die Stimmrechte der Gesellschafter richten sich 
nicht mehr nach Köpfen, sondern grundsätzlich 
nach den Beteiligungsverhältnissen, sofern 
der Gesellschaftsvertrag nichts anderes regelt. 
 
Etwaige steuerliche Auswirkungen der 

Neuregelungen sind aktuell noch unklar. Nach dem 
Willen des Gesetzgebers sollen die zivilrechtlichen 
Änderungen nicht zu Änderungen der ertragsteuer-
lichen Grundsätze bei der Besteuerung von 
Personengesellschaften führen.

2    MOPEG: NEUREGELUNGEN BEI DER GBR

In Deutschland ansässige Unternehmer bzw. 
Unternehmen, die ausländische Leistungen in einem 
Nicht-EU-Staat bezogen und entsprechende Vorsteu-
erbeträge (z. B. anlässlich von Geschäftsreisen) ent-
richtet und selbst keine steuerpflichtigen Umsätze in  
 

dem jeweiligen Staat erbracht haben, können sich 
die ausländische Vorsteuer erstatten lassen (Vor-
steuer-Vergütungsverfahren). Eine Vergütung der 
Vorsteuer erfolgt jedoch regelmäßig nur in den 
Drittstaaten, zu denen bezüglich der Vorsteuer-
erstattung eine sog. Gegenseitigkeit 11 besteht.

3    ERSTATTUNG VON VORSTEUERBETRÄGEN AUS SOG. DRITTSTAATEN 
(NICHT-EU-STAATEN) 



12      Adressdaten der ausländischen Behörden sowie Informationen, 
Formulare und Anleitungen siehe teilweise unter www.bzst.de. 

13      (Kontakt-)Hilfen unter www.ahk.de – Recht & Steuern – 
Mehrwertsteuerrückerstattung. 

14      Siehe Abschn. 18.16 UStAE. 

15      Zur deutschen Regelung vgl. § 18 Abs. 9 Satz 6 UStG.

16      Zur Zuordnung von Eingangsleistungen zum Unternehmen bei 
teilweiser unternehmensfremder (privater) Verwendung siehe 
Informationsbrief April 2023 Nr. 5. 

17      Vgl. BFH-Urteil vom 19.07.2011 XI R 29/10 (BStBl 2012 II S. 438). 

18      Vgl. BFH-Urteil vom 07.12.2022 XI R 16/21. 

19      Siehe dazu BMF-Schreiben vom 27.02.2023 – III C 2 – 
S 7220/22/10002 (BStBl 2023 I S. 351).
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Im Gegensatz zum elektronischen Verfahren bei 
der Erstattung von Vorsteuerbeträgen aus EU-Mit-
gliedstaaten (über das BZSt-Online-Portal) können 
Vergütungsanträge gegenüber Drittstaaten nur 
direkt bei der ausländischen Erstattungsbehörde 12 
oder über die entsprechende ausländische Handels-
kammer 13 eingereicht werden. Eine hierfür regel-
mäßig erforderliche Bestätigung der Unternehmer-
eigenschaft stellt das zuständige Finanzamt aus; 
die Bescheinigung wird aber nur erteilt, wenn der 
Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist, also 

nicht, wenn er nur steuerfreie Umsätze ausführt 
oder Kleinunternehmer ist.14 

Vergütungsanträge sind spätestens bis zum  
30. Juni des auf das Jahr der Ausstellung der Rech-
nung folgenden Kalenderjahres zu stellen. Beizufügen 
sind neben der Unternehmerbescheinigung Original-
rechnungen bzw. Einfuhrbelege. Regelmäßig ausge-
schlossen ist die Erstattung von Vorsteuerbeträgen, 
die auf den Bezug von Kraftstoffen entfallen.15 Zu 
beachten ist, dass ggf. länderweise unterschiedliche 
Mindestvergütungsbeträge erreicht werden müssen.

Die Lieferung und Installation von Photovoltaik-
Anlagen (PV-Anlagen) unterlag bis zum 31.12.2022 
einem Umsatzsteuersatz von 19 %. Bei unternehme-
rischer Verwendung der Anlage konnte die in Rech-
nung gestellte Umsatzsteuer als Vorsteuer abgezogen 
werden.16 

Wird im Zusammenhang mit der Installation 
einer PV-Anlage auch das Dach eines zu eigenen 
Wohnzwecken genutzten Gebäudes neu eingedeckt, 
kann der Vorsteuerabzug aus der Dacherneuerung 
scheitern, wenn der Nutzung durch die PV-Anlage 
nur ein Anteil von weniger als 10 % zugerechnet 
wird (im Verhältnis zur Nutzung des Daches zur 
Wohnungsnutzung).17  

Wurde das Dach jedoch bei der Installation der 
PV-Anlage beschädigt und wurde der Schaden erst 
nach Jahren bemerkt, kann nach einem neueren Urteil 
des Bundesfinanzhofs 18 ein Vorsteuerabzug (entspre-
chend dem bei der PV-Anlage) aus der Reparatur 
bzw. der Schadensbeseitigung in Betracht kommen. 

Durch das Jahressteuergesetz 2022 wurde der 
Umsatzsteuersatz für die Lieferung und Installation 
von PV-Anlagen ab 01.01.2023 auf 0 % gesenkt (vgl. 
§ 12 Abs. 3 UStG). Die Finanzverwaltung hat dazu 
jetzt Stellung genommen.19 Unternehmer können 
danach eine vor dem 01.01.2023 erworbene  

PV-Anlage vollständig ihrem Unternehmen zuordnen 
und im vollen Umfang den Vorsteuerabzug geltend 
machen; im Gegenzug unterliegt der privat ver-
brauchte Strom der Wertabgabenbesteuerung. Dies 
gilt auch weiterhin. 

Neu ist, dass eine vor 2023 erworbene  
PV-Anlage ab 2023 mit einem Umsatzsteuersatz von 
0 % entnommen werden kann. Die Entnahme der 
gesamten PV-Anlage ist aber nur zulässig, wenn 
zukünftig mehr als 90 % des erzeugten Stroms für 
nichtunternehmerische (d. h. private) Zwecke ver-
wendet werden. Nach Auffassung der Finanzverwal-
tung ist diese Voraussetzung erfüllt, wenn der 
Betreiber beabsichtigt, zukünftig mehr als 90 % des 
mit der Anlage erzeugten Stroms für private Zwecke 
zu verwenden. Davon ist aus Vereinfachungsgründen 
auch auszugehen, wenn ein Teil des mit der PV-Anlage 
erzeugten Stroms z. B. in einer Batterie gespeichert 
wird. Ausreichend ist auch, wenn eine Rentabilitäts-
rechnung eine Nutzung für unternehmensfremde 
Zwecke von über 90 % nahelegt. 

Eine Vorsteuerberichtigung erfolgt im Fall einer 
Entnahme mit 0 % Umsatzsteuer nicht.19 

Die Entnahme eines Teils einer ursprünglich 
zulässigerweise dem Unternehmen zugeordneten 
PV-Anlage ist nicht zulässig.

4    PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN:  
UMSATZSTEUER BEI ANSCHAFFUNG, ENTNAHME UND REPARATUR
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20      § 4 Abs. 5 Nr. 6b und 6c EStG;  
vgl. auch Informationsbrief Februar 2023 Nr. 1. 

21      Siehe BMF-Schreiben vom 06.04.2023 – IV C 6 – S 2246/20/ 
10002 (BStBl 2023 I S. 671), bisher H 18.2 „Betriebsausgaben-
pauschale“ EStH. 

22      BMF-Schreiben vom 06.04.2023 – IV C 6 – S 2246/19/10004 
(BStBl 2023 I S. 669).

23      Einschließlich Maschinen- und Fahrtkosten, ohne Materialeinsatz 
(siehe BMF-Schreiben vom 09.11.2016 – IV C 8 – S 2296-b/ 
07/10003, BStBl 2016 I S. 1213), Rz. 36 ff. 

24      Siehe BFH-Beschluss vom 25.09.2017 VI B 25/17  
(BFH/NV 2018 S. 39) und Informationsbrief März 2018 Nr. 5. 

25      Siehe BFH-Urteil vom 03.04.2019 VI R 19/17 (BStBl 2019 II 
S. 445) sowie Informationsbrief September 2019 Nr. 3.
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Bestimmte freiberuflich bzw. selbständig tätige 
Berufsgruppen haben die Möglichkeit, statt der tat-
sächlichen Kosten eine Betriebsausgabenpauschale 
zu berücksichtigen. Dies soll der Vereinfachung die-
nen und bietet den Vorteil, dass die einzelnen 
Ausgaben nicht detailliert aufgezeichnet werden 
müssen. Der Abzug tatsächlicher Betriebsausgaben 
kann jedoch günstiger sein, zumal dann auch Fahrt- 
bzw. Reisekosten, Verpflegungsmehraufwendungen 
und die Kosten bzw. Pauschalen für das häusliche 
Arbeitszimmer oder den Heimarbeitsplatz 20 einbezo-
gen werden können. 

Aufgrund der Inflation steigen die tatsächlichen 
Betriebsausgaben, während betragsmäßig begrenzte 
Pauschalen gleichbleibend sind und somit einen Teil 
ihrer positiven Wirkung verlieren. Daher hat die Fi-
nanzverwaltung die Höchstbeträge bzw. die Pauscha-
len ab 2023 teilweise erhöht. Dies betrifft folgende 
Berufsgruppen: 

– Für eine hauptberufliche selbständige schrift-
stellerische oder journalistische Tätigkeit beträgt 
die Betriebsausgabenpauschale 30 % der Ein-
nahmen, künftig höchstens 3.600 Euro (bisher: 
2.455 Euro) jährlich.21 

– Für eine wissenschaftliche, künstlerische oder 
schriftstellerische Nebentätigkeit (auch 
Vortrags- oder nebenberufliche Lehr- und 
Prüfungstätigkeit) beträgt die Pauschale künftig 
25 % der Betriebseinnahmen, begrenzt auf 
900 Euro (bisher: 614 Euro) jährlich für alle 
Nebentätigkeiten dieser Vereinfachungsregelung 
zusammen. Insbesondere für eine nebenberuf-
liche Vortrags-, Lehr- und Prüfungstätigkeit 
sowie eine künstlerische Nebentätigkeit kann 
auch die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 26 EStG 
(sog. Übungsleiterpauschale) in Betracht kom-
men. Danach sind Einnahmen derzeit bis zur 
Höhe von 3.000 Euro im Jahr steuerfrei; die 
Betriebsausgabenpauschale ist insoweit nicht 
anzuwenden. 

– Für die selbständige Tätigkeit als Kindertages-
pflegeperson beträgt die Pauschale 400 Euro 
(bisher: 300 Euro) je betreutes Kind und Monat 
und für sog. Freihalteplätze 50 Euro (bisher:  
40 Euro) je Platz und Monat.22

5    ERHÖHUNG DER BETRIEBSAUSGABENPAUSCHALEN FÜR BESTIMMTE 
BERUFSGRUPPEN AB 2023 

Für Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Erhaltungs-, Renovierungs-, Instandsetzungs- und 
Modernisierungsarbeiten in einem im EU-/EWR-
Raum liegenden privaten Haushalt oder der Pflege 
des dazugehörigen Grundstücks kann eine 

Steuerermäßigung in Form eines Abzugs von der 
Einkommensteuer in Anspruch genommen werden 
(siehe § 35a Abs. 2 und 3 EStG). 

Die Steuerermäßigung beträgt 20 % der 
Arbeitskosten 23 für  

6    STEUERERMÄSSIGUNG FÜR HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN UND 
HANDWERKERLEISTUNGEN

                                                                                                                           Höchstmögliche  
                                                                                                                           Steuerermäßigung im Jahr 

– haushaltsnahe Dienstleistungen (bis zu 20.000 €): 
z. B. Putz-, Reinigungsarbeiten in der Wohnung, Gartenpflege wie 
Rasenmähen, Heckenschneiden usw., Betreuung von Haustieren 24; 
haushaltsnahe Pflege- und Betreuungsleistungen (auch durch Angehörige) 
sowie Dienstleistungen bei eigener Heimunterbringung 25                                                4.000 € 

– Handwerkerleistungen (bis zu 6.000 €): 
Renovierungs-, Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten durch 
Handwerker, Gartengestaltung, Reparatur bzw. Wartung von Heizung, 
Küchengeräten usw., Schornsteinfegerleistungen                                                            1.200 €



26      Siehe auch BFH-Urteil vom 12.04.2022 VI R 2/20 und 
Informationsbrief Oktober 2022 Nr. 6. 

27      Erschließungs- oder Straßenausbaubeiträge für eine allge-
meine Straße sind nicht begünstigt (siehe BFH-Urteil vom 
28.04.2020 VI R 50/17, BStBl 2022 II S. 18, sowie 
Informationsbrief Dezember 2020 Nr. 7). 

28      Vgl. BMF-Schreiben vom 01.09.2021 – IV C 8 – S 2296-b/21/ 
10002 (BStBl 2021 I S. 1494) sowie Informationsbrief März 
2021 Nr. 6 und Dezember 2021 Nr. 6.

29      Siehe BMF-Schreiben vom 09.11.2016 (Fußnote 23), Anlage 1 
„Straßenreinigung“ und „Müllabfuhr“. 

30      Vgl. BMF-Schreiben vom 09.11.2016 (Fußnote 23), Rz. 3. 

31      Siehe BMF-Schreiben vom 09.11.2016 (Fußnote 23), Rz. 26 
und 27. 

32      Siehe BMF-Schreiben vom 09.11.2016 (Fußnote 23), Rz. 21 
und Anlage 1.
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Nach § 35a Abs. 4 EStG ist die Steuerermäßi-
gung auf Leistungen begrenzt, die im eigenen Haus-
halt oder bei Pflege- und Betreuungsleistungen im 
Haushalt des Betreuten 26 erbracht werden. Zum 
„Haushalt“ können auch mehrere räumlich vonein-
ander getrennte Orte (z. B. Zweit-, Wochenend- oder 
Ferienwohnungen) gehören. Auch Leistungen, die 
außerhalb der Grundstücksgrenzen erbracht werden, 
können begünstigt sein, wenn die Arbeiten z. B. auf 
angrenzendem öffentlichen Grund durchgeführt 
werden.27 Hierunter fallen auch Kosten für die Reini-
gung und Schneeräumung des angrenzenden öffent-
lichen Gehwegs (z. B. Winterdienst), nicht jedoch 
der Fahrbahn einer öffentlichen Straße.28 Öffentlich-
rechtliche Abgaben für Straßenreinigung oder für 
Müll- und Abwasserentsorgung können nicht berück-
sichtigt werden.29 

Der Begriff „im Haushalt“ ist allerdings nicht in 
jedem Fall mit dem tatsächlichen Bewohnen gleich-
zusetzen. So können beim Umzug in eine andere 
Wohnung nicht nur die Umzugsdienstleistungen und 
Arbeitskosten im Zusammenhang mit der „neuen“ 
Wohnung, sondern z. B. auch die Renovierungs-
arbeiten an der bisherigen Wohnung berücksichtigt 
werden.30 

Die Steuerermäßigung kann nicht nur von  
(Mit-)Eigentümern einer Wohnung, sondern auch 
von Mietern in Anspruch genommen werden. Dies 

setzt voraus, dass das gezahlte Hausgeld bzw. die 
gezahlten Nebenkosten Beträge umfassen, die für 
begünstigte haushaltsnahe Dienstleistungen und 
handwerkliche Tätigkeiten abgerechnet wurden. Der 
auf den Mieter entfallende Anteil an den Aufwendun-
gen muss aus einer Jahresabrechnung hervorgehen 
oder durch eine Bescheinigung (des Vermieters bzw. 
Verwalters) nachgewiesen werden.31 

Nicht begünstigt sind handwerkliche Tätigkeiten 
im Rahmen einer Neubaumaßnahme; hierunter  
fallen Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Er-
richtung eines Haushalts bis zu dessen Fertigstellung 
anfallen.32 

Das bedeutet, dass z. B. Arbeitskosten für einen 
nachträglichen Dachgeschossausbau (auch bei einer 
Nutz-/Wohnflächenerweiterung), für eine nachträgli-
che Errichtung eines Carports, einer Fertiggarage, 
eines Wintergartens oder einer Terrassenüberdach-
ung, für eine spätere Gartenneuanlage sowie für 
Außenanlagen wie Wege, Einzäunungen usw. grund-
sätzlich nach § 35a Abs. 3 EStG begünstigt sind. 

Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist 
u. a., dass eine entsprechende Rechnung vorliegt und 
die Zahlung unbar (auf das Konto des Dienstleisters) 
erfolgt ist; dies gilt auch für Abschlagszahlungen. 

Für die Berücksichtigung der Steuerermäßigung 
im jeweiligen Kalenderjahr kommt es grundsätzlich 
auf den Zeitpunkt der Zahlung an.



Fälligkeit 1                                                                                                 Ende der Schonfrist 
Mo   12.06.2   Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 3               15.06. 
                     Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag     15.06. 
                     Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag                           15.06. 
                     Umsatzsteuer 4                                                                 15.06.

Die 3-tägige Schonfrist gilt nur bei Überweisungen; maßgebend ist die Gutschrift auf dem Konto der Finanzbehörde.  
Dagegen muss bei Scheckzahlung der Scheck spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin eingereicht werden.

  1      Lohnsteuer-Anmeldungen bzw. Umsatzsteuer-Vor-
anmeldungen müssen bis zum Fälligkeitstag abgegeben 
werden, da sonst Verspätungszuschläge entstehen können. 

  2      Die Fälligkeit verschiebt sich auf den 12.06.,  
weil der 10.06. ein Samstag ist.

  3      Für den abgelaufenen Monat. 

  4      Für den abgelaufenen Monat;  
bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat.

RINKE TREUHAND GmbH 
WirtschaftsprüfungsgesellschafT · Steuerberatungsgesellschaft 

Wall 36 · 42103 Wuppertal · Telefon: 0202 2496-0 · Fax: -119 · info@rinke.eu · www.rinke.eu 
Königsallee 14 · 40212 Düsseldorf · Telefon: 0211 13866-411 · Fax: -77 
Uttmannstraße 15 · 01591 Riesa · Telefon: 03525 7259-81 · Fax: -16 · riesa@rinke.eu

Allgemeine Steuerzahlungstermine im Juni
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